
JETZT BIST
  DU DRAN!

WERDE BUFDI FÜR SENIOREN 
IN STRASSLACH-DINGHARTING.

   DA ARBEITEN, 
        WO ANDERE 

      DICH
    BRAUCHEN.  

Gemeinde 
Straßlach-Dingharting

KONTAKT:
Gemeinde Straßlach-Dingharting 

Schulstraße 21
82064 Straßlach

Tel. 08 17 0 / 93 00 33 
Mail: personal@strasslach.de
www.strasslach-dingharting.de/bufdi

   BUFDI? 
WER ODER WAS IST DAS? 

2011 wurde mit der Aussetzung der Wehrpflicht auch der Zivildienst 
abgeschafft. Er wurde durch den Bundesfreiwilligendienst ersetzt.
Der Bundesfreiwilligendienst ist nahezu identisch ausgestattet wie 
das Freiwillige Soziale Jahr oder das Freiwillige Ökologische Jahr.

■  Der Bundesfreiwilligendienst ermöglicht gerade jungen Menschen 
 bürgerschaftliches Engagement. Junge Freiwillige sammeln erste 
 praktische Erfahrungen in der Berufswelt. 

■  Der Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdi) nimmt in 
 Straßlach-Dingharting soziale Aufgaben wahr.

■  Der Bufdi unterstützt vor allem alte oder behinderte Menschen.

Bring Dich ein! Hier kannst Du arbeiten, wo andere Dich brauchen. 

Alles, was Du schon immer über den Bundesfreiwilligendienst wissen 

wolltest, Dich aber nicht fragen traust: www.strasslach-dingharting.de/bufdi



       WAS SPRINGT FÜR 
    DICH DABEI RAUS?

Jeder, der seine Pflichtschulzeit beendet und mindestens 18 Jahre alt ist, 
kann den Bundesfreiwilligendienst absolvieren.
 
Auch, wenn man sich beruflich neu orientieren will, ist das Bufdi-Jahr  
eine gute Gelegenheit den Kopf frei zu bekommen.
 
Wenn Du Dich beim Bundesfreiwilligendienst einbringst, erhältst Du  
eine fachliche Anleitung in Form einer Weiterbildung, Taschengeld,  
entsprechende Urlaubstage und nach Abschluss ein Zeugnis für Deinen  
Lebenslauf und Du bist in der gesetzlichen Sozialversicherung versichert. 
 
Die Bezahlung – Ein Bufdi  bekommt in Straßlach-Dingharting:

Taschengeld                                       426,00
Verpflegungsgeld                             100,00
Unterkunftskostenzuschuss        74,00
Gesamt                                                600,00 € / Monat

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann zögere nicht  
uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Dein Engagement.

Die Gemeinde Straßlach-Dingharting ist eine anerkannte staatliche Stelle 
für den Mobilen-Sozialen-Hilfsdienst. Es ist das erklärte Ziel der Gemeinde 
die Stelle des Bundesfreiwilligendienstleistenden (Bufdi) möglichst  
nahtlos zu besetzen. Nur so kann die Gemeinde diesen Hilfsdienst ohne 
Unterbrechung anbieten.
 
Bedingt durch die weit verstreute Lage vieler Ärzte und verschiedener  
Einkaufsmöglichkeiten ist hier die am häufigsten nachgefragte  
Dienstleistung der Fahrdienst, den Senioren in Anspruch nehmen.
 
Von Arztbesuchen über Einkaufstouren und Aufgaben im häuslichen  
Umfeld sind die Aufgaben des Bufdi äußerst vielfältig. In einigen Fällen  
ist es von Vorteil, wenn der Bufdi ein gewisses handwerkliches Geschick  
hat für leichte Gartenarbeiten oder einfache Reparaturen. Manchmal
brauchen die Senioren auch Hilfe mit elektronischen Medien.
 
Aber auch ein gesundes Maß an Menschenkenntnis, Freundlichkeit, Geduld 
und vor allem Kontaktfreudigkeit sind Grundvoraussetzung für diese Stelle.
 
Viele Termine werden von drei Parteien (Kunde, Arzt, Bufdi) gleichzeitig 
wahrgenommen, weshalb Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bei der  
Einhaltung der Termine unabdingbar sind. In der Gestaltung Eurer Termine 
arbeitet Ihr unabhängig von Euren Vorgesetzten, wodurch Ihr sehr  
flexibel seid.

       BUFDI SEIN IN
 STRASSLACH-DINGHARTING

       BUFDI AUFGABEN 
    IM EINZELNEN:

HILFEN ZUR ERHALTUNG UND ERWEITERUNG  
VON SOZIALEN KONTAKTEN:
Besuchsdienste, Hilfe beim Schriftverkehr, Besorgungen, Behördengängen, 
Abholen oder Begleiten bei Besuchen, Veranstaltungen, Ausflügen, Fahrten, 
Feiern, Spaziergängen, Friedhofsbesuchen, Social Media.

HILFEN IM HAUSHALT:
Einkaufen, Wäsche abholen, Essen auf Räder verteilen und erwärmen,  
Hilfe beim Zubereiten von Mahlzeiten, Reinigen des Geschirrs, Aufräumen, 
kleine praktische Hilfen die keinen Handwerker erfordern.

PFLEGERISCHE HILFEN:
Hilfe beim Gehen, bei Körperübungen, Begleitung zum Arzt und  
zu Therapien, Beaufsichtigung oder Betreuung von Pflege - und  
Aufsichtsbedürftigen, Aufsicht bei vorübergehender Abwesenheit der  
Pflege - oder Aufsichtsperson, Transport von Pflegegeräten.

SOZIALE HILFEN: 
Besuchsdienst, (Gespräche, Vorlesen, Spiele etc.), Hilfe beim  
Schriftverkehr, Besorgungen / Behördengänge, Bring- und Holservice  
oder Begleiten bei Besuchen, Veranstaltungen, Ausflügen, Fahrten,  
Feiern, Spaziergängen, Friedhofsbesuche, Sonstige Hilfen zur Erhaltung  
von Kontakten, Social Media.




